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EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft 
Ellwangen 

 
ISIN DE0007541005 (WKN 754 100) 

 
Einberufung der Hauptversammlung 

 
Wir laden unsere Aktionäre hiermit ein zur 

 
27. ordentlichen Hauptversammlung 

 
am  

 
 Mittwoch, 1. Juli 2026,  

um 17:00 Uhr (MESZ) 
 

bei der EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft in Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen. 
 
 

Hinweis: Der Begriff Aktionäre steht hier nicht für den Plural der männlichen Form, sondern bezeichnet hier und nachfolgend 
geschlechtsneutral die Personengesamtheit aller Aktionäre unabhängig davon, ob und welches Geschlecht Aktionäre ha-
ben. Zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle nachfolgend 
verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe gelten stets gleichermaßen für natürliche Personen jedes 
Geschlechts sowie jegliche juristische Personen und sind immer geschlechtsneutral zu verstehen. 
 
 

 
I .  T a g e s o r d n u n g   

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EnBW Ostwürttemberg DonauRies Akti-
engesellschaft zum 31. Dezember 2025, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts 
des Aufsichtsrats 

 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 20.03.2026 gebilligt. 
Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung der Haupt-
versammlung zu diesem Tagesordnungspunkt ist daher gesetzlich nicht erforderlich und aus 
diesem Grund nicht vorgesehen. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterla-
gen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 
https://www.odr.de/hv 

 
 kostenfrei öffentlich zugänglich. Ferner werden diese Unterlagen in der Hauptversammlung 

digital zugänglich sein und näher erläutert werden. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der EnBW Ost-
württemberg DonauRies Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzge-
winn in Höhe von 24.421,60 € auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

https://www.odr.de/hv
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5. Ergänzungswahl in den Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft besteht gemäß § 8 
Abs. 1 der Satzung aus 18 Mitgliedern und setzt sich nach den §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG 
und den §§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz aus zwölf Vertretern der Aktio-
näre und sechs Vertretern der Arbeitnehmer zusammen.  
 
Auf eigenen Wunsch wird mit Ablauf des 30.06.2026 als Vertreterin der Aktionäre aus dem 
Aufsichtsrat ausscheiden:  

Frau Katharina Klein, Leiterin Nachhaltigkeit,  
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Stuttgart 

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, zur Vervollständigung der Anzahl der 
von den Aktionären entsandten und durch die Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder 
des Aufsichtsrats 

Frau Claudia Mangold, Leiterin Geschäftsfeldentwicklung & Steuerung, 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe 

mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 1. Juli 2026 für die restliche Amtszeit 
ihrer Vorgängerin, d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Jahr 2028, die über die 
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, als Vertre-
ter der Anteilseigner zum Mitglied des Aufsichtsrats der EnBW Ostwürttemberg DonauRies 
Aktiengesellschaft zu wählen. 

Der Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung be-
schlossenen Besetzungsziele. Der Aufsichtsrat hat sich bei der zur Wahl vorgeschlagenen 
Kandidatin vergewissert, dass diese jeweils den für das Aufsichtsratsmandat zu erwartenden 
Zeitaufwand aufbringen kann. 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.  

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hamburg, zum Ab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 

 
 
I I .  W e i t e r e  A n g a b e n  z u r  E i n b e r u f u n g  
 
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur 
Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie der Tages-
ordnung verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen daher freiwillig, um den Aktionären die Teil-
nahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. 
 
Sämtliche Zeitangaben im Abschnitt „Weitere Angaben zur Einberufung“ sind in der für Deutsch-
land maßgeblichen mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben, soweit nicht ausdrücklich 
auf ein anderes Zeitformat abgestellt wird. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit 
(UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden. 

 
 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 
Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei 
der Gesellschaft unter Wahrung der Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 
anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. 
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Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch einen auf den Beginn des 10. Juni 2026 (d.h. 
10.06.2026, 0:00 Uhr MESZ – sog. „Nachweisstichtag“) bezogenen Nachweis des Anteilsbesitzes 
in Textform in deutscher oder englischer Sprache zu führen, wobei ein Nachweis durch den 
Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreicht. Der Nachweis des Anteilsbesitzes kann 
auch durch eine sonstige von dem Letztintermediär in Textform (§ 126b BGB) erstellte und in 
deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erbracht werden. Hinsichtlich sol-
cher Aktien, die zum Nachweisstichtag nicht von einem Letztintermediär verwahrt werden, kann 
der Nachweis auch von der Gesellschaft, von einem deutschen Notar sowie von einer Wertpa-
piersammelbank oder einem Kreditinstitut innerhalb der Europäischen Union ausgestellt wer-
den.  
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten wei-
teren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, 
kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 
 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Zahl der Stimmrechte be-
stimmen sich ausschließlich nach dem Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit 
dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch im Fall 
der vollständigen oder teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für 
die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Zahl der Stimmrechte ausschließlich der Ak-
tienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag haben im Verhältnis zur Gesellschaft keine Auswirkungen auf die 
Berechtigung zur Hauptversammlungsteilnahme und auf die Zahl der Stimmrechte. Entspre-
chendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweis-
stichtag noch nicht Inhaber von Aktien sind und erst danach Aktionär der Gesellschaft werden, 
sind für die von ihnen gehaltenen Aktien in der Hauptversammlung nur teilnahme- und stimm-
berechtigt, wenn der Gesellschaft form- und fristgerecht eine Anmeldung nebst Aktienbesitz-
nachweis des bisherigen Aktionärs zugeht und dieser den neuen Aktionär bevollmächtigt oder 
zur Rechtsausübung ermächtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Dividen-
denberechtigung. 
 
Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Ge-
sellschaft spätestens im Zeitpunkt des Ablaufs des 24. Juni 2026 (d.h. 24.06.2026, 24:00 Uhr 
MESZ) unter einer der folgenden Adressen zugehen: 
 
EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
 
Die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes werden in der Regel 
durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig die für eine Teil-
nahme an der Hauptversammlung erforderlichen Unterlagen über ihr depotführendes Institut 
anfordern, brauchen in diesem Fall nichts weiter zu veranlassen.  
 
Im Zweifel sollten sich Aktionäre bei ihrem depotführenden Institut erkundigen, ob dieses für 
sie die Anmeldung und den Nachweis des Aktienbesitzes vornimmt. Nach Eingang der Anmel-
dung und des Nachweises des Aktienbesitzes bei der Gesellschaft unter einer der vorgenannten 
Adressen werden den Aktionären oder deren Bevollmächtigten die für eine Teilnahme an der 
Hauptversammlung erforderlichen Unterlagen ausgestellt und zugesandt. Die Eintrittskarten 
sind lediglich Organisationsmittel und stellen keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts dar.  
 
Durch Intermediäre kann eine Übermittlung der Anmeldung zur Hauptversammlung gemäß § 
67c AktG in Verbindung mit der Shareholder Rights Directive II (SRD II) und der Durchführungs-
verordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 Format (z.B. per SWIFT durch einen vorherig erfolgten 
RMA-Austausch) erfolgen.  

  

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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2. Stimmrechtsvertretung 

 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht in 
der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsverei-
nigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Falle einer Stimmrechts-
vertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den 
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen nach § 16 Abs. 3 der Satzung der Textform. Für den Fall, dass ein In-
termediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder ein 
diesen nach § 135 AktG gleichgestellter Rechtsträger bevollmächtigt werden soll, sehen weder 
das Gesetz noch die Satzung der Gesellschaft ein Textformerfordernis vor. In diesen Fällen sind 
die vorgenannten Personen oder Institutionen jedoch verpflichtet, die Vollmacht nachprüfbar 
festzuhalten; sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung ver-
bundene Erklärungen enthalten. Darüber hinaus sind in diesen Fällen die Regelungen in § 135 
AktG sowie möglicherweise weitere Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevoll-
mächtigenden zu erfragen sind. 
 
Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesell-
schaft erfolgen. 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen. 
 
Der Nachweis einer vor der Hauptversammlung erteilten Bevollmächtigung bedarf der Textform 
und kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung den 
Nachweis (z. B. das Original oder eine Kopie der Vollmacht) an der Anmeldung vorweist. Aktio-
näre oder ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung auch an die fol-
gende Adresse übermitteln:  
 
EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
 
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht 
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die 
Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits er-
teilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen in Textform unmittelbar ge-
genüber der Gesellschaft erklärt werden. 
 
Werden Vollmachten, deren Änderung, deren Widerruf oder Nachweise der Bevollmächtigung 
der Gesellschaft auf dem Postweg übersandt, müssen diese der Gesellschaft bis zum Ablauf des  
30. Juni 2026 (d.h. 30.06.2026, 24:00 Uhr MESZ) zugehen.  

 
3. Rechte der Aktionäre nach den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG  

 
a) Verlangen auf Erweiterung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
 
 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen an-

teiligen Betrag am Grundkapital von 500.000,00 € (das entspricht mindestens 195.313 Aktien 
an der EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschluss-
vorlage beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 122 
Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zu-
gangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 
des Vorstands über den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser 90 Tage bestehen nach 
§ 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die ausdrücklich hingewiesen wird. 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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Bei der Fristberechnung sind ferner die Bestimmungen des § 121 Abs. 7 AktG entsprechend 
anzuwenden.  

 
 Das Verlangen zur Erweiterung der Tagesordnung ist schriftlich (§ 126 BGB) oder in elektro-

nischer Form, d.h. unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur (§ 126a 
BGB), an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens 
bis zum Ablauf des 6. Juni 2026 (d.h. 06.06.2026, 24:00 Uhr MESZ) zugehen. Aktionäre wer-
den gebeten, für ein entsprechendes Verlangen die folgende Postanschrift bzw. bei Ver-
wendung einer qualifizierten elektronischen Signatur, die folgende E-Mail-Adresse zu ver-
wenden:  

 
 EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft 
 Stichwort: Hauptversammlung 
 Unterer Brühl 2 
 73479 Ellwangen 
 oder E-Mail: gremien@odr.de 
 
 
b) Anträge und Wahlvorschläge nach den §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
 
 Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge übersenden, die sich gegen einen Vor-

schlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu Gegenständen der Tagesordnung richten 
und die zu begründen sind. Entsprechendes gilt für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern, der nicht begründet werden muss. 
Gegenanträge zur Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 
AktG sind ausschließlich an eine der folgenden Adressen der Gesellschaft zu richten: 

 
 EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft 
 Stichwort: Hauptversammlung 
 Unterer Brühl 2 
 73479 Ellwangen 
 oder E-Mail: gremien@odr.de  
 
 Bis spätestens zum Ablauf des 16. Juni 2026 (d.h. 16.06.2026, 24:00 Uhr MESZ) unter einer 

der vorgenannten Adressen bei der Gesellschaft eingegangene Gegenanträge und Wahl-
vorschläge werden den anderen Aktionären unverzüglich im Internet unter  

 
https://www.odr.de/hv 

 
 kostenfrei öffentlich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung wer-

den ebenfalls unter dieser Internetadresse zugänglich gemacht. 
 
 Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht an eine der vorgenannten Adressen der Ge-

sellschaft adressiert sind oder zu denen kein Nachweis der Aktionärseigenschaft des An-
tragstellers bzw. Vorschlagenden erbracht wird sowie Gegenanträge ohne Begründung 
werden von der Gesellschaft nicht im Internet veröffentlicht. In den in § 126 Abs. 2 AktG 
genannten Fällen müssen ein Gegenantrag und dessen Begründung bzw. ein Wahlvorschlag 
von der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht werden. Danach muss ein Gegenantrag un-
ter anderem dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn sich der Vorstand durch das Zu-
gänglichmachen strafbar machen würde oder wenn der Gegenantrag zu einem gesetzes- 
oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung 
eines Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, 
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge müssen ferner nicht 
zugänglich gemacht werden, wenn sie die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 
Abs. 1 Satz 5 AktG nicht enthalten.  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der 
Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur 
dann Beachtung finden, wenn sie dort gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, 
während der Hauptversammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen 
Tagesordnungspunkten zu stellen, bleibt unberührt. 

mailto:gremien@odr.de
mailto:gremien@odr.de
https://www.odr.de/hv
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c) Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 
 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit diese Auskunft zur sachge-
mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunfts-
verweigerungsrecht besteht,  
(§ 131 Abs. 1 AktG).  
Die Ausübung des gesetzlichen Auskunftsrechts gemäß § 131 Abs. 1 AktG setzt die Teilnahme 
an der Hauptversammlung voraus. Hierfür sind also die in Ziffer II. 1. dargestellten Voraus-
setzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung, insbesondere die Anmeldefrist 
(24.06.2026, 24:00 Uhr MESZ) zu beachten.  
Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehun-
gen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der 
Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 

 
Nach § 17 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende der Versammlung jedoch 
ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken. 
Außerdem ist der Vorstand berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz abschließend gere-
gelten Fällen (§ 131 Abs. 3 AktG) die Auskunft zu verweigern, etwa weil die Erteilung der 
Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder 
einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Weiter 
bestimmt § 131 Absatz 5 Satz 1 AktG, dass ein Aktionär, dem eine 
Auskunft verweigert wird, verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus 
dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Hauptversammlung 
aufgenommen werden. 

 
4. Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung 

 
Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen (Brief, E-Mail oder gemäß § 67c Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durch-
führungsverordnung ((EU) 2018/1212) durch Briefwahl ausgeübt bzw. Vollmacht und ggf. Weisun-
gen erteilt werden, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender Reihen-
folge berücksichtigt: 1. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 
Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212), 2. per E-Mail 
und 3. per Brief. 
 
Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich.  
 
Vollmachten und Weisungen zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) behal-
ten ihre Gültigkeit auch im Falle der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge ei-
ner Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt 
werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung 
entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.  
 

5. Hinweis auf zugängliche Informationen 
 
Die Gesellschaft hat für die Hauptversammlung unter der Adresse  

 
https://www.odr.de/hv 

 
eine Internetseite eingerichtet. 
 
Auf dieser Internetseite sind ab der Einberufung der Hauptversammlung und mindestens bis zu 
deren Ablauf Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung kostenfrei öffent-
lich zugänglich. Insbesondere ist hier der Text der Einberufung mit den gesetzlich vorgeschrie-
benen Angaben und Erläuterungen, darunter weitergehende Erläuterungen zu den in Abschnitt 
II. 3. dargestellten Rechten der Aktionäre, abrufbar. Dort sind auch alle für die Hauptversamm-
lung zugänglich zu machenden Unterlagen bereitgestellt.  
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6. Weitere Informationen zur Abstimmung (gem. Tabelle 3 der EU-DVO) 

 
Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet und ist somit auch keine 
Abstimmung vorgesehen (zur Erläuterung siehe dort). Die vorgesehenen Abstimmungen zu den 
Tagesordnungspunkten 2 bis 5 haben verbindlichen Charakter. Die Aktionäre können bei sämt-
lichen Abstimmungen jeweils mit „Ja“ (Befürwortung) oder „Nein“ (Ablehnung) abstimmen oder 
sich der Stimme enthalten (Stimmenthaltung). 
 
 

Ellwangen, im Mai 2026 
 
EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand 
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Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3)           
A1  Eindeutige Kennung: Ordentliche Hauptversammlung der EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktienge-

sellschaft 2026 
Formale Angabe gem. EU-DVO: f5faf1d39c47f111b558a91e851e23f0 

A2  Art der Mitteilung: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung  
Formale Angabe gem. EU-DVO: NEWM 

B1 ISIN: DE0007541005  
B2  Name des Emittenten: EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft  
C1  Datum der Hauptversammlung: 01.07.2026 

Formale Angabe gem. EU-DVO: 20260701 
C2  Uhrzeit der Hauptversammlung: 17:00 Uhr (MESZ) 

Formale Angabe gem. EU-DVO: 15:00 Uhr (UTC)  
C3  Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung 

Formale Angabe gem. EU-DVO: GMET 
C4  Ort der Hauptversammlung: Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen.  
C5  Aufzeichnungsdatum: 09.06.2026, 24:00 Uhr (MESZ) 

Formale Angabe gem. EU-DVO: 20260609 
C6  Uniform Resource Locator (URL): https://www.odr.de/hv 
 

https://www.odr.de/hv
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Wir, die EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktien-
gesellschaft, nehmen den Schutz Ihrer personenbe-
zogenen Daten sehr ernst. Auf den folgenden Seiten 
wollen wir Sie darüber informieren, wie wir Ihre Da-
ten verarbeiten und welche Rechte Ihnen im Zu-
sammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten 
zustehen. Hinsichtlich der personenbezogenen Da-
ten, die wir beim Besuch unserer Internetseite erhe-
ben, verweisen wir auf unsere Informationen zum 
Datenschutz unter der Internetseite 
https://www.odr.de/datenschutz.html. 

1. Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer 
Daten und wie erreichen Sie den Datenschutzbeauf-
tragten? 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist 
die:  
EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesell-
schaft, Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen; 

Telefax: 07961 82-652630; 

E-Mail: gremien@odr.de.  

Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden können 
Sie uns unter diesen Kontaktdaten erreichen.  

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie un-
ter: datenschutz@enbw.com. Er steht Ihnen für Fra-
gen zum Datenschutz gerne zur Verfügung. 

2. Welche Kategorien personenbezogener Daten 
werden verarbeitet und woher stammen die Daten? 
(1) Wenn Sie als Aktionäre, Aktionärsvertreter oder 
als Gast für die Hauptversammlung anmelden oder 
eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erheben und 
verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten 
über Sie und/oder über ihren Bevollmächtigten: 
› Vor- und Nachname 
› Kontaktdaten (z.B. Anschrift, E-Mail-Adresse). 
(2) Von Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten er-
heben und verarbeiten wir außerdem folgende Da-
ten: 
› Aktienbezogene Daten (z.B. Aktienanzahl, Aktien-

gattung, Besitzart der Aktien); 
› Hauptversammlungsbezogene Daten 8z.B. Num-

mer der Eintrittskarte, Vollmachten, Weisungen). 
Soweit Sie die Möglichkeit nutzen, über das In 
vestorPortal Ihre Aktionärsrechte auszuüben, etwa 
Stellungnahmen in Textform einreichen, das Stimm-
recht ausüben (lassen) oder Redebeiträge in Form 
von Videokommunikation halten, verarbeiten wir 
Ihren Namen und Ihre Anmeldebestätigungsnum-
mer sowie den Inhalt Ihres Beitrags. Die Redebei-
träge sind Teil der virtuellen Hauptversammlung 
und werden im Livestream im InvestorPortal über-
tragen. 

3. Für welchen Zweck werden Ihre Daten verarbeitet 
und aufgrund welcher Rechtsgrundlage ist dies er-
laubt? 
(1) Wir erheben und verwenden Ihre personenbezo-
genen Daten für folgende Zwecke: 
› für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 

die diesbezüglichen Vorbereitungen; 
› zur Erfüllung der aktienrechtlichen Anforderungen 

(z.B. für das Teilnehmerverzeichnis); 
› um Aktionären und Aktionärsvertretern die Aus-

übung von Aktionärsrechten zu ermöglichen (z.B. 
Wortmeldung und Stimmabgabe). 

(2) Die Erhebung und Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten ist für die Teilnahme an der virtuel-
len Hauptversammlung zwingend erforderlich und 
erfolgt zu dem Zweck der Ermöglichung einer Teil-
nahme für jeden sich anmeldenden Aktionär oder 
Aktionärsvertreter. Die Gesellschaft ist für die Erhe-
bung und Verarbeitung verantwortlich. Es ist unsere 
rechtliche Verpflichtung, eine Hauptversammlung 
durchzuführen und die Ausübung des Stimmrechts 
zu ermöglichen. 

Hierfür müssen wir die benannten Daten verarbei-
ten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind das 
Aktiengesetz (AktG), insbesondere § 123 Absatz 2 
und 3 AktG in Verbindung mit § 16 Absatz 1 der Sat-
zung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
und § 129 Absatz 1 Satz 2 AktG, sowie Artikel 6 Ab-
satz 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Daneben verarbeiten wir personenbezo-
gene Daten zur Wahrung der folgenden berechtig-
ten Interessen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 lit. f) 
der DSGVO: Organisation und geordnete Durchfüh-
rung der Hauptversammlung. Sofern Aktionäre oder 
Aktionärsvertreter den Online-Zugang über das In-
vestorPortal nutzen, verarbeiten wir insoweit perso-
nenbezogene Daten mit Einwilligung der betroffe-
nen Person gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. a) und Arti-
kel 7 DSGVO. Die Erteilung der Einwilligung ist frei-
willig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen werden 
(3) Daneben verarbeiten wir personenbezogene Da-
ten zur Wahrung der folgenden berechtigten Inte-
ressen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO: 
Organisation und geordnete Durchführung der 
Hauptversammlung. 

4. Wer bekommt Ihre Daten? 
(1) Ihre Daten werden innerhalb der EnBW ODR AG 
von den mit der Organisation der Hauptversamm-
lung befassten Mitarbeitern verarbeitet. Die EnBW 
ODR AG ist Beteiligung des EnBW-Konzerns und 
wirkt arbeitsteilig mit anderen Konzerngesellschaf-
ten zusammen. Eine Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an Mitarbeiter anderer Konzerngesell-
schaften erfolgt ebenfalls nur dann, wenn hierfür 
eine Rechtsgrundlage besteht und dies für einen 
der oben genannten Zwecke erforderlich ist. Dane-
ben bedienen wir uns zur Erfüllung unserer vertrag-
lichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil unter-
schiedlicher externer Dienstleister, die durch Auf-
tragsverarbeitungsverträge datenschutzrechtlich 
verpflichtet sind (Artikel 4 Nr. 8 und Artikel 28 
DSGVO). Diese erhalten von uns nur solche perso-
nenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jewei-
ligen Auftrags erforderlich sind und verarbeiten 
diese Daten ausschließlich nach unseren Weisun-
gen. Ferner werden personenbezogene Daten im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionä-
ren und Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, 
namentlich über das Teilnehmerverzeichnis nach 
§ 129 Absatz 1 Satz 2 AktG. 
(2) Darüber hinaus übermitteln wir Ihre Daten an 
weitere Empfänger außerhalb des Unternehmens, 
die Ihre Daten in eigener Verantwortlichkeit verar-
beiten (Artikel 4 Nr. 7 DSGVO). Dies können z.B. die 
folgenden Kategorien von Verantwortlichen sein: 
› öffentliche Stellen aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften (z.B. Aufsichtsbehörden). 
(3) Ihre Daten werden durch uns nicht außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraumes gespeichert. 
Allerdings ist im Wege von Administrationszugriffen 
auch ein Zugriff aus einem Land außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes möglich, da oftmals 
die Betriebsfähigkeit der Systeme nach dem Follow-
the-Sun Prinzip sichergestellt wird. Ein Datenzugriff 
erfolgt in diesen Fällen nur, wenn entweder für das 
jeweilige Land ein Angemessenheitsbeschluss der 
EU-Kommission existiert, wir mit den Dienstleistern 
die von der EU-Kommission für diese Fälle vorgese-
henen Standardvertragsklauseln vereinbart haben 
oder das jeweilige Unternehmen eigene intern ver-
bindliche Datenschutzvorschriften aufgestellt hat, 
welche von den Datenschutzaufsichtsbehörden an-
erkannt worden sind. 

 

5. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre perso-
nenbezogenen Daten? 
Sofern die jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen 
dafür erfüllt sind, haben Sie das Recht auf: 
› Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten 

(Artikel 15 DSGVO). Darüber hinaus gelten die Ein-
schränkungen des § 34 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG); 

› Berichtigung und Aktualisierung Ihrer personen-
bezogenen Daten sowie Vervollständigung un-
vollständiger personenbezogener Daten (Artikel 
16 DSGVO); 

› Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, so-
fern diese nicht länger zur Erfüllung der oben be-
nannten Zwecke benötigt werden (Artikel 17 
DSGVO). Außerdem gelten die Ausnahmen des § 
35 BDSG; Einschränkung der Verarbeitung gemäß 
Artikel 18 DSGVO; 

› Datenübertragbarkeit durch das zugänglich ma-
chen in elektronischer Form (Artikel 20 DSGVO); 

› Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten (Artikel 21 DSGVO), näher 
erläutert in dem hervorgehobenen Text unten; 

› Einreichung einer Beschwerde bei uns und/oder 
der zuständigen Datenschutzbehörde (Artikel 77 
DSGVO). Zuständig ist die Datenschutzaufsichts-
behörde des (Bun des-)Landes, in dem Sie Ihren 
Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, 
oder des Bundeslandes Baden-Württemberg, in 
dem die EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
ihren Sitz hat. Das Beschwerderecht gilt unbe-
schadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher 
oder gerichtlicher Rechtsbehelfe. 

Um von Ihren Rechten Gebrauch zu machen, kon-
taktieren Sie uns bitte unter den unter vor stehen-
der Ziffer 1 angegebenen Kontaktdaten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6. Bin ich verpflichtet, die angeforderten personen-
bezogenen Daten mitzuteilen? 
Damit Sie an der Hauptversammlung teilnehmen 
und/oder Aktionärsrechte ausüben und insbeson-
dere abstimmen können, ist die Erhebung und Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zwin-
gend erforderlich. 

7. Wie lange halten wir Ihre personenbezogenen Da-
ten vor? 
Wir halten Ihre personenbezogenen Daten nicht län-
ger vor, als es zur Erfüllung der genannten Zwecke 
notwendig ist und löschen diese dann. In der Regel 
sind die Daten 10 Jahre bei uns gespeichert. Wir hal-
ten Ihre personenbezogenen Daten so lange vor, wie 
dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein 
berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa 
im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitig-
keiten im Zusammenhang mit der Hauptversamm-
lung. 
 
 

WIDERSPRUCHSRECHT nach ART. 21 DSGVO 
Sofern wir Ihre Daten aufgrund berechtigter In-
teressen (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO) oder zur Wahr-
nehmung einer öffentlichen Aufgabe (Art. 6 
Abs. 1 e DSGVO) verarbeiten und wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe gegen 
diese Verarbeitung ergeben, haben Sie gemäß 
Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht auf Widerspruch 
gegen diese Verarbeitung. Im Falle eines Wi-
derspruchs verarbeiten wir Ihre Daten nicht 
mehr zu diesen Zwecken, es sei denn, wir kön-
nen zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen. 

mailto:datenschutz@enbw.com
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Auftragsverarbeitungsverträge datenschutzrechtlich 
verpflichtet sind (Artikel 4 Nr. 8 und Artikel 28 
DSGVO). Diese erhalten von uns nur solche perso-
nenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jewei-
ligen Auftrags erforderlich sind und verarbeiten 
diese Daten aus schließlich nach unseren Weisun-
gen. Ferner werden personenbezogene Daten im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionä-
ren und Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, 
namentlich über das Teilnehmerverzeichnis nach § 
129 Absatz 1 Satz 2 AktG. Darüber hinaus übermit-
teln wir Ihre Daten an weitere Empfänger außerhalb 
des Unternehmens, die Ihre Daten in eigener Ver-
antwortlichkeit verarbeiten (Artikel 4 Nr. 7 DSGVO). 
Dies können z.B. die folgenden Kategorien von Ver-
antwortlichen sein: • Öffentliche Stellen aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften (z.B. Aufsichtsbehörden). 
Ihre Daten werden durch uns nicht außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraumes gespeichert. Aller-
dings ist im Wege von Administrationszugriffen 
auch ein Zugriff aus einem Land außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes möglich, da oftmals 
die Betriebsfähigkeit der Systeme nach dem Follow-
the-Sun Prinzip sichergestellt wird. Ein Datenzugriff 
erfolgt in diesen Fällen nur, wenn entweder für das 
jeweilige Land ein Angemessenheitsbeschluss der 
EU-Kommission existiert, wir mit den Dienstleistern 
die von der EU-Kommission für diese Fälle vorgese-
henen Standardvertragsklauseln vereinbart haben 
oder das jeweilige Unternehmen eigene intern ver-
bindliche Datenschutzvorschriften aufgestellt hat, 
welche von den Datenschutzaufsichtsbehörden an-
erkannt worden sind. 
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